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1. Auftrag

Der Vorstand der
KSD Kath. Siedlungsdienst e. V.,

Berlin

- nachfolgend auch kurz Verein genannt -

beauftragte mich, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 aus den mir vorgelegten Belegen, Buchern
und Bestandsnachweisen, die ich auftragsgemaf nicht geprift habe, unter Beriicksichtigung der erteilten
Auskunfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des
Auftraggebers zur Ausiibung bestehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne Be-
urteilungen habe ich in der Zeit vom 12.02.2025 bis zum 04.03.2025 in meinen Geschéaftsraumen in Berlin

und in den Raumen des Auftraggebers in Berlin durchgefihrt.

Aus technischen Grunden war es erforderlich, die Gliederung der Bilanz- und GuVposten anzupassen. Der
Abgleich mit den Vorjahreswerten ist auf Summen- und Kontenebene méglich, mithin aber nicht auf Ebene
der einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung.

Meine Arbeiten erstrecken sich nicht auf die Einhaltung sonstiger Vorschriften oder auf die Aufdeckung

etwaiger UnregelméaRigkeiten. Die Beurteilung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes war
nicht Gegenstand meines Auftrages.

1.2 Rechtliche und steuerliche Verhaltnisse

a) Rechtliche Verhaltnisse

Name: KSD Katholischer Siedlungsdienst e.V.

Rechtsform: eingetragener Verein

Sitz: Berlin

Ort der Geschéftsleitung: Berlin

Eintragung ins Vereinsregister: Eintragung unter Nr: 22337 NZ beim Amtsgericht Charlottenburg
Gegenstand des Vereins: Forderung Wohnungswesen/Erstellung Zeitung

Satzung: Die aktuelle Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am

27.April 2022 in Hildesheim beschlossen.
Sie ersetzt die Satzung vom 30.11.1971, zuletzt gedndert am
09. Mai 2003.
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b) Steuerrechtliche Verhaltnisse

Finanzamt: Korperschaften |
Steuernummer: 27/620/56402
Steuerbefreiung: Steuerbefreiung geman § 5 Abs. 1 Nr.5 KStG sowie § 3 GewStG

Nicht-Veranlagungsbescheinigung: Die Nicht-Veranlagungsbescheinigung besteht bis zum 31.12.2027

und wird im September 2027 zur Verlangerung beantragt.

1.3 Grundlagen des Jahresabschlusses

Der Verein ist nicht verpflichtet, Bilanzierungsgrundséatze zu beachten. Er wendet diese freiwillig an.

Fur das Anlagevermégen wurde der Bestandsnachweis anhand einer Anlagenkartei gefuhrt. Es wurde mit den
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermégen handelt,
wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planméafige Abschreibungen vermindert. Der Verein

weist im Anlagevermdégen weitere Vermogensgegenstande aus.

Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermdgensgegenstande sowie die Wertpapiere wurden mit dem Nominalwert
bzw. mit dem niedrigeren Wert ausgewiesen (Niederstwertprinzip).

Der Kassenbestand und die Guthaben bei den Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfillungsbetrag passiviert.

Fur die Guthaben bei den Kreditinstituten liegen Kontoausziige vor.

Die Kapitalrticklage in Hohe von 1.513.529,21 Euro gliedert sich aufgrund der Beschluf3¢fassung in die reine

Kapitalriicklage (1.492.826,30 Euro) und in die zweckgebundene Kapitalriicklage Weltkirche (20.702,91
Euro).
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2.  Anlagen
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KSD Kath. Siedlungsdienst e. V. Bundesverband fir Wohnungswesen und Stadtebau, 10178 Berlin

AKTIVA PASSIVA
Geschaftsjahr Vorjahr Geschaftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermégen A. Eigenkapital
I. Sachanlagen I. Gezeichnetes Kapital 163.613,40 163.613,40
Il. Kapitalriicklage 1.513.529,21 1.513.529,21

1. andere Anlagen, Betriebs- und

Geschaftsausstattung 836,00 2,00
lll. Verlustvortrag 5.190,74 43.649,19

Il. Finanzanlagen

IV. Jahreslberschuss 41.816,26 38.459,45
1. Beteiligungen 129.500,00 129.500,00
2. Wertpapiere des Anlagevermo- Summe Eigenkapital 1.713.768,13 1.671.952,87
gens 1.225.253,08 1.354.753,08 1.220.372,84
B. Rickstellungen
Summe Anlagevermoégen 1.355.589,08 1.349.874,84
1. Steuerrlickstellungen 452,20 433,20
B. Umlaufvermégen 2. sonstige Rickstellungen 89.725,42 90.177,62 80.976,61
I. Forderungen und sonstige Ver- C. Verbindlichkeiten
mdgensgegenstande
1. sonstige Verbindlichkeiten 11.831,47 14.671,62
1. Forderungen aus Lieferungen - davon aus Steuern
und Leistungen 2.832,20 2.713,20 EUR 6.838,01
2. sonstige Vermbgensgegen- (EUR 9.848,64)
stande 5.360,07 8.192,27 7.025,65 - davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit
EUR 1.044,83

(EUR 1.006,98)

Ubertrag 1.363.781,35 1.359.613,69  Ubertrag 1.815.777,22 1.768.034,30
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AKTIVA PASSIVA
Geschaftsjahr Vorjahr Geschaftsjahr Vorjahr

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ubertrag 1.363.781,35 1.359.613,69  Ubertrag 1.815.777,22 1.768.034,30

Il. Kassenbestand, Bundesbankgut-
haben, Guthaben bei Kreditinsti-
tuten und Schecks

Summe Umlaufvermégen

C. Rechnungsabgrenzungsposten

451.850,35 407.792,36

460.042,62 417.531,21

145,52 628,25

1.815.777,22 1.768.034,30

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR 9.067,37
(EUR 11.907,52)

- davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr
EUR 2.764,10
(EUR 2.764,10)

1.815.777,22 1.768.034,30
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ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2024
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Buchwert Zugange Abgénge Umbuchungen Abschreibungen Buchwert
01.01.2024 Zuschreibungen- 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermdgen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und 1,00 1.772,10 937,10 836,00
Geschaftsausstattung

Il. Finanzanlagen

1.349.873,84 151.772,10 134.831,91 11.224,95 1.355.589,08

Summe Anlagevermégen
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Geschéftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
1. Umsatzerldose 288.103,87 271.781,26
2. Gesamtleistung 288.103,87 271.781,26
3. sonstige betriebliche Ertréage
a) Ertrage aus Abgange Finanzanlagen 22.974,84 13.414,00
b) Ertrédge aus der Auflésung von Riick-
stellungen 161,50 805,50
c) Ubrige sonstige betriebliche Ertrage _ 0,00 23.136,34 0,00
4. Personalaufwand
a) Lohne und Gehalt 194.449,16 181.098,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen fir
Altersversorgung und fur Unterstutzung 46.937,26 241.386,42 39.524,75
5. Abschreibungen auf Sachanlagen 937,10 518,39
6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Tagungen/ Offentlichkeitsarbeit 10.060,39 8.822,55
b) Raumkosten 21.296,51 20.977,39
¢) Versicherungen, Beitrage und Abgaben 2.050,17 2.083,96
d) Reparaturen und Instandhaltungen 2.229,00 979,00
e) Fahrzeugkosten 3.467,79 0,00
f) Werbe- und Reisekosten 6.763,17 7.668,13
g) verschiedene betriebliche Kosten 11.496,46 10.139,83
h) Ubrige sonstige betriebliche Aufwendungen 200,00 57.563,49 139,55
7. Ertrage aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermogens 41.624,74 28.081,09
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Anlagevermdgens 10.287,85 3.241,05
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 859,00 429,64
10. Ergebnis nach Steuern 41.831,09 38.459,45
11. sonstige Steuern 14,83 0,00
12. Jahresiberschuss 41.816,26 38.459,45
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Bescheinigung des Steuerberaters tber die Erstellung

Ich habe auftragsgemal den vorstehenden Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Ver-
lustrechnung — des Vereins fir das Geschéftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 unter Be-
achtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergdnzenden Bestimmungen der Satzung er-
stellt.

Grundlage fur die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Biicher und Bestandsnachweise, die ich auf-
tragsgemar nicht gepriift habe, sowie die mir erteilten Auskiinfte.

Die Buchfihrung sowie die Aufstellung des Inventars liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
der Gesellschatft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den
Grundsatzen fir die Erstellung von Jahresabschlussen durchgefuhrt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bi-
lanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchfiihrung und des Inventars sowie der Vor-

gaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.
Der auf der Grundlage der von mir erstellten Finanzbuchhaltung, vorgelegten Unterlagen sowie erteilten

Auskiinfte erstellte Jahresabschluss entspricht den beizulegenden Vorschriften. Der Jahresabschluss stellt in
geeigneter Weise die Vermdgens- und Ertragssituation des Vereins dar.

Berlin, 15.03.2025

Doreen Bachmann
Steuerberaterin
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Doreen Bachmann, StB
Greifenhagner Str. 8
10437 Berlin
Allgemeine Geschaftsbedingungen

fiir Steuerberater und steuerberatende Berufsausiibungsgesellschaften
Stand: Januar 2025

Die folgenden , Allgemeinen Geschaftsbedingungen® gelten fiir Vertrége® zwischen Steuerberatern® und steuerberatenden Berufsausiibungsgesellschaften (im Folgen-
den ,Steuerberater” genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdriicklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
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Umfang und Ausfiihrung des Auftrags

(1) Fiir den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maBgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsatzen ordnungsge-
maRer Berufsaustibung unter Beachtung der einschlagigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOStB) ausgefiihrt.

(2) Die Beriicksichtigung auslandischen Rechts bedarf einer ausdriicklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Andert sich die Rechtslage nach abschlieBender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Anderung
oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen. Etwas anderes gilt nur, wenn dies ausdriicklich in Textform vereinbart wird.

(4) Die Prufung der Richtigkeit, Vollstandigkeit und OrdnungsméRigkeit der dem Steuerberater libergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchfiih-
rung und Bilanz, gehort nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere
Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, wird er den Auftraggeber darauf hinweisen.

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht fiir die Vertretung vor Behérden, Gerichten oder sonstigen Stellen dar. Diese ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesen-
heit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem Uiber die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht méglich, ist der Steuerberater im Zweifel
zu fristwahrenden Handlungen berechtigt.

Verschwiegenheitspflicht

(1) Der Steuerberater ist nach MaRgabe der Gesetze verpflichtet, iiber alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausfiihrung des Auftrags zur Kenntnis
gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach
Beendigung des Auftragsverhaltnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch fiir die Mitarbeiter des Steuerberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater
ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information
und Mitwirkung verpflichtet ist.

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte, u. a. nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO, bleiben unberiihrt.

(4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Bestellung eines allgemeinen Vertreters (§ 69 StBerG) oder zur Durchfiihrung
eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tatigen Personen ihrerseits tber ihre Verschwiegenheitspflicht
belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklért sich damit einverstanden, dass durch den allgemeinen Vertreter oder den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine —
vom Steuerberater angelegte und gefiihrte — Handakte genommen wird.

Mitwirkung Dritter

Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausfiihrung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbeson-

dere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z.B. andere Steuerberater, Wirtschaftspri-

fer, Rechtsanwilte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag
des Auftraggebers hinzuzuziehen.

Elektronische Kommunikation, Datenschutz?

(1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Auftrage maschinell zu erheben und in einer automati-
sierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsverarbeitung zu tibertragen.

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfiillung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten fiir den Datenschutz zu
bestellen. Sofern dieser Beauftragte fiir den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater
dafiir Sorge zu tragen, dass der Beauftragte fiir den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tétigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.

(3) Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel (E-Mail etc.) mit Risiken fiir die Vertraulichkeit der Kom-
munikation verbunden sein kann. In Kenntnis dessen stimmt der Auftraggeber der Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel durch den Steuerberater zu.

Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln ist dem Steuerberater Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben.

(2) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) kénnen vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenuiber, berichtigt werden. Sonstige Méngel
darf der Steuerberater Dritten gegeniiber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen
des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

Haftung

(1) Der Anspruch des Auftraggebers aus dem Auf‘tra§sverhéltnis mit dem Steuerberater auf Ersatz eines fahrlassig verursachten Schadens wird auf
1.000.000,00 € # (in Worten: eine Million €) begrenzt. 5
Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlassigkeit. Die Haftung fiir Vorsatz bleibt insoweit unberiihrt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen
sind Haftungsanspriiche fiir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt fiir die gesamte Tatigkeit des
Steuerberaters flir den Auftraggeber, also insbesondere auch fiir eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf
es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch gegeniiber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Auftragsverhaltnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit
ausdriicklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch
—soweit nicht ausdriicklich anders geregelt — unberiihrt.

Bei online abgeschlossenen Vertragen mit Verbrauchern ist der DWS-Vordruck Nr. 1130 ,,Muster-Widerrufsbelehrung, Muster-Zustimmungserklarung und Muster-Wider-

rufsformular fiir online abgeschlossene Verbrauchermandate” zu beachten. Auf die weiterfiihrenden Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.

Der Begriff , Steuerberater” umfasst jeweils auch Steuerbevollmachtigte.

Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlagig sein. Der Steuerberater muss auBerdem die Informations-
pflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Ubermittlung zusatzlicher Informationen erfiillen. Hierzu sind die Hinweise und Erlduterungen im DWS-Hinweisblatt

Nr. 1007 zu den DWS-Vordrucken Nr. 1005 ,,Datenschutzinformationen fiir Mandanten® und Nr. 1006 ,,Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschaftigten-
daten” zu beachten.

Bitte Betrag einsetzen. Fiir die Wirksamkeit dieser Haftungsbegrenzung muss bei einer Einzelkanzlei ein Betrag von mindestens 1 Mio. € angegeben werden und die
vertragliche Versicherungssumme muss mindestens auch in dieser Hohe bestehen; anderenfalls ist die Ziffer 6 nicht rechtswirksam. Fiir Berufsausiibungsgesellschaften
gelten héhere Betrage (siehe Fn. 5). Auf die weiterfiihrenden Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.

Nach § 55f Abs. 1 StBerG ist jede Berufsausiibungsgesellschaft, gleich welcher Rechtsform, zum Abschluss und zur Unterhaltung einer Berufshaftpflichtversicherung
verpflichtet. Differenziert geregelt ist die Hohe der erforderlichen Versicherungssumme, je nachdem, ob durch die Rechtsform eine Beschrankung der Haftung vorliegt
(vgl. § 55f Abs. 2 und 3 StBerG). Nach § 67a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StBerG kann die Haftung durch allgemeine Geschaftsbedingungen auf den vierfachen Betrag der Mindest-
versicherungssumme begrenzt werden, wenn insoweit Versicherungsschutz besteht. Die vertragliche Versicherungssumme muss den Vorgaben hinsichtlich des einzelnen
Schadensfalles entsprechen; anderenfalls ist die Ziffer 6 nicht wirksam. Auf die Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.

® ©01/2025 DWS Steuerberater Medien GmbH - Lizenziert fur das Jahr 2025
Bestellservice: Postfach 023553 - 10127 Berlin - Telefon 030/2 88 85 66 - Telefax 030/28 8856 70
E-Mail: info@dws-medien.de - Internet: www.dws-medien.de

Nr.
51

Alle Rechte vorbehalten. Es ist nicht gestattet, die Produkte ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem Weg zu vervielfaltigen.
Dieses Produkt wurde mit duBerster Sorgfalt bearbeitet, fiir den Inhalt kann jedoch keine Gewahr ibernommen werden.

Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen mannlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
Samtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaRen fiir alle Geschlechter.
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(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, riickwirkend von Beginn des Mandatsverhaltnisses bzw. dem
Zeitpunkt der Hoherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachtréglich geéndert oder erweitert wird, auch auf diese Falle.

(3) Die Erteilung miindlicher Auskiinfte gehort nicht zu den vertraglichen Hauptleistungspflichten des Steuerberaters. Sie bergen die Gefahr insbesondere einer
unvollstdndigen mindlichen Darlegung des zu beurteilenden Sachverhalts sowie von Missverstandnissen zwischen Steuerberater und Auftraggeber. Deshalb
wird vereinbart, dass der Steuerberater nur fiir in Textform erteilte Auskiinfte einzutreten hat und die Haftung fiir fahrlassig falsche miindliche Auskiinfte des
Steuerberaters oder seiner Mitarbeiter ausgeschlossen ist.

(4) Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers, mit Ausnahme solcher aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit, verjahren in 18 Monaten
zum Jahresende ab Kenntnis oder grob fahrléssiger Unkenntnis des Auftraggebers von den Anspriichen, spatestens aber in fiinf Jahren zum Jahresende ab der
Anspruchsentstehung. MaRgeblich ist die friiher endende Frist.

7. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemaRen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerbe-
rater unaufgefordert alle fiir die Ausfiihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollstandig und so rechtzeitig zu iibergeben, dass dem Steuerberater eine
angemessene Bearbeitungszeit zur Verfiigung steht. Entsprechendes gilt fiir die Unterrichtung iiber alle Vorgange und Umsténde, die fiir die Ausfiihrung des
Auftrags von Bedeutung sein kdnnen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen
Riicksprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhéngigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfiillungsgehilfen beeintréchtigen konnte.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftrags-
inhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur
Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerberater
vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der
Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Auslibung der Nutzungsrechte an den Programmen durch
den Steuerberater entgegensteht.

(5) Unterlasst der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 7 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater
angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kiindigen. Unberiihrt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf
Ersatz derihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und
zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kiindigungsrecht keinen Gebrauch macht.

8. Urheberrechtsschutz
Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschiitzt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen auRerhalb
der bestimmungsgemaRen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulassig.

9. Vergiitung, Vorschuss und Aufrechnung

(1) Die Vergiitung (Gebiihren und Auslagenersatz) des Steuerberaters fir seine Berufstatigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberatervergiitungsver-
ordnung (StBVV). Eine héhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergiitung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergiitung
ist nurin auBergerichtlichen Angelegenheiten zulassig. Sie muss in einem angemessenen Verhaltnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko
des Steuerberaters stehen.

(2) Fiir Tatigkeiten, die in der StBVV keine Regelung erfahren (z.B.§ 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergiitung, anderenfalls die fiir diese Tatigkeit
vorgesehene gesetzliche Vergiitung, ansonsten die tibliche Vergiitung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).

(3) Eine Aufrechnung gegenliber einem Vergiitungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Forderungen zuldssig.
Etwaige Anspriiche des Auftraggebers auf Riickzahlung einer gezahlten Vergiitung verjéhren in 18 Monaten zum Jahresende nach Zugang der Rechnung beim
Auftraggeber.

(4) Fur bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebiihren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der geforderte Vor-
schuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankiindigung seine weitere Tatigkeit fiir den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht.
Der Steuerberater wird seine Absicht, die Tatigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntgeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer
Einstellung der Tatigkeit erwachsen kénnen. Fiir den Steuerberater ist eine Verrechnung von Vorschiissen mit allen félligen Forderungen aus dem Auftragsver-
haltnis méglich, unabhangig davon, fiir welche Tatigkeit der Vorschuss gefordert wurde.

(5) Der Auftraggeber kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum zahlt.

10. Beendigung des Auftrags

(1) Der Auftrag endet mit Erfillung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kiindigung. Der Auftrag endet nicht durch den
Tod, durch den Eintritt der Geschaftsunfahigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflosung.

(2) Der Auftrag kann—wenn und soweit er einen Dienstvertrag . S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt — von jedem Vertragspartner auBerordentlich gekiindigt werden, es
sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhaltnis mit festen Beziigen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kiindigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon
abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung zwischen Steuerberater und Auftraggeber.

(3) Mit Beendigung des Auftrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausfiihrung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungs-
programme einschlieRlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverziiglich herauszugeben bzw. zu l6schen.

(4) Nach Beendigung des Auftragsverhaltnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

(5) Endet der Auftrag vor seiner vollstandigen Ausfiihrung, so richtet sich der Vergiitungsanspruch des Steuerberaters nach den gesetzlichen Regelungen, insbeson-
dere § 12 Abs. 4 StBVV. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

11. Zuriickbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen

(1) Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurlickgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zuriickbehalten oder dies im Wege
der elektronischen Datenverarbeitung vornehmen.

(2) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Dokumente verweigern, bis er wegen seiner Gebiihren und Auslagen befriedigt ist (§ 66 Abs. 3 StBerG). Hinsichtlich
der Arbeitsergebnisse gilt ein vertragliches Zurlickbehaltungsrecht als vereinbart.

12. Gerichtsstand, Erfiillungsort, Information VSBG

(1) Fiir den Auftrag, seine Ausfiihrung und sich hieraus ergebende Anspriiche gilt ausschlieBlich deutsches Recht. Erfillungsort und Gerichtsstand ist, sofern der
Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des &ffentlichen Rechts oder 6ffentlich-rechtliches Sondervermégen ist, die berufliche Niederlassung des Steuer-
beraters. Dies gilt auch fiir den Fall, dass der Auftraggeber nach Auftragserteilung seinen Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthaltsort in das Ausland verlegt
oder der Wohnsitz oder gewdhnliche Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

(2) Der Steuerberater ist nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).6

13. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschaftsbedingungen unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der {ibrigen Bestimmungen dadurch nicht be-
riihrt.

6 Falls die Durchfiihrung von Streitbeilegungsverfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle gewiinscht ist, ist das Wort ,nicht” zu streichen. Auf die zustandige
Verbraucherschlichtungsstelle ist in diesem Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.
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Mit Anpassung des Dokuments in Abschlussprüfung / Bilanzbericht wird bei der PDF-Erstellung ein zusätzlicher XML-Datensatz erzeugt und als Anhang in das jeweilige PDF-Dokument integriert. Der XML-Datensatz wird benötigt, um bei der elektronischen Übermittlung der Abschlussdaten an Banken über den Assistenten „Abschlussdaten an Banken senden“ programmseitig die Übereinstimmung zwischen den PDF-Auswertungen und den an die Banken über das neue Standardverfahren „Digitaler Finanzbericht“ zu übermittelnden Daten im XBRL-Standardformat prüfen zu können (Feststellung der sog. „materiellen Identität“). Somit entfällt zusätzlicher Aufwand für einen manuellen Abgleich.

